
 
 

Neuer Kollektivvertrag ab 1. Mai 2009 
 
Die Verhandlungen der Bundesinnung der Bildhauer, Binder, Bürsten- und Pinselma-
cher, Drechsler, Korb- und Möbelflechter sowie Spielzeughersteller mit der Gewerk-
schaft Bau-Holz haben am 17. 4. 2009 zu einem neuen Kollektivvertragsabschluss für 
Arbeiter und Lehrlinge (ausgenommen kaufmännische Lehrlinge) geführt. 
 
 
Geltungsbereich 
 
Der Kollektivvertrag gilt für alle Mitgliedsbetriebe der Bundesinnung der Bildhauer, 
Binder, Bürsten- und Pinselmacher, Drechsler, Korb- und Möbelflechter sowie Spiel-
zeughersteller Österreichs. 
 
Der neue Kollektivvertrag wurde für 2 Jahre abgeschlossen.  
Die 1. Etappe tritt mit 1. Mai 2009 in Kraft und endet am 30. April 2010.  
Die 2. Etappe tritt mit 1. Mai 2010 in Kraft und endet am 30. April 2011. 
 
 
Kollektivvertragliche Stundenlöhne  
 
Die kollektivvertraglichen Stundenlöhne erhöhen sich  
in der 1. Etappe (01.05.2009 - 30.04.2010) um 2,1 % 
in der 2. Etappe (01.05.2010 - 30.04.2011) um weitere 2,0 % 
 
Die kollektivvertraglichen Stundenlöhne werden kaufmännisch gerundet. 
 
 
Kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigungen 
 
Zur Förderung der Attraktivität der Branche in Relation zu anderen Handwerken, wer-
den bei den Lehrlingen nachfolgende Veränderungen durchgeführt: 
 
a) beginnend ab 1. 5. 2009 

1. Lehrjahr – Erhöhung der Wochenlöhne um € 10,--. 
2., 3. und 4. Lehrjahr – Erhöhung der Lehrlingsentschädigung um 3,1 % 
 

b)  beginnend ab 1. 5. 2010 werden die Lehrlingsentschädigungen um 2,0 % erhöht. 
 
Die kollektivvertraglichen Lehrlingsentschädigungen werden kaufmännisch gerundet. 
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Akkorde, Prämien und Stücklöhne 
 
Die Akkorde, Prämien und Stücklöhne erhöhen sich  
in der 1. Etappe (01.05.2009 - 30.04.2010) um 2,1 % 
in der 2. Etappe (01.05.2010 - 30.04.2011) um weitere 2,0 % 
 
 
Rahmenrechtliche Änderungen 
 
1. In Artikel II der Lohnordnung wird der Zuschlag von 25 % für Lehrlinge nach 

Vollendung des 18 Lebensjahres bzw. von 50 % für Lehrlinge nach Vollendung 
des 21. Lebensjahres gestrichen und durch folgende Formulierung ersetzt:  
 
"Lehrlinge, die das Lehrverhältnis nach Vollendung des 20. Lebensjahres begin-
nen, sowie Lehrlinge, die das Lehrverhältnis nach der Wehr- oder Zivildienstleis-
tung fortsetzen, erhalten bis zum Ende des 3. Lehrjahres die Lehrlingsentschädi-
gung des 3. Lehrjahres." 

 
2. In Artikel II der Lohnordnung wird die Formulierung hinsichtlich der Vorlehrlinge 

ersatzlos gestrichen. 

3. In § 6 "Kurzarbeit" der rahmenrechtlichen Bestimmungen wird folgende neue 
Formulierung gewählt:  

"Im Falle geringer Beschäftigung kann die Arbeitszeit nach Vereinbarung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat bis auf 32 Stunden wöchentlich herabgesetzt 
werden. Der Lohn wird nur für die vereinbarte Kurzarbeit bezahlt. Bei Vorliegen 
einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Kollektivvertragspartner kann 
die Arbeitszeit auf weniger als 32 Stunden wöchentlich herabgesetzt werden. Zwi-
schen der Bekanntgabe und der Einführung der Kurzarbeit muss eine Frist von 
mindestens 6 Arbeitstagen liegen." 

 
4. Die Weihnachtsremuneration gemäß § 15 wird bei Arbeitnehmern nach einer Be-

triebszugehörigkeit von vollen 5 Jahren wie folgt geändert 
 
ab 1. 5. 2010 von 4 Wochenlöhnen auf 4,1 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen) 
ab 1. 5. 2012 von 4,1 Wochenlöhne auf 4,2 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen) 
ab 1. 5. 2014 von 4,2 Wochenlöhne auf 4,33 Wochenlöhne(Lehrlingsentschädigungen) 

 
5. Der Urlaubszuschuss gemäß § 14 wird bei Arbeitnehmern nach einer Betriebszu-

gehörigkeit von 1 Jahr wie folgt geändert 
 
ab 1. 5. 2010 von 4 Wochenlöhnen auf 4,1 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen) 
ab 1. 5. 2012 von 4,1 Wochenlöhne auf 4,2 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen) 
ab 1. 5. 2014 von 4,2 Wochenlöhne auf 4,33 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen) 

 
6. § 20 „Betriebsräte“ wird in Abs. 2 der Klammerausdruck gestrichen. 

 
 
Begünstigungsklausel 
Bestehende, für Arbeitnehmer günstigere Betriebsvereinbarungen bleiben unberührt  
(§ 23 Ziff.2 des Rahmenkollektivvertrages).  
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Den Betrieben wird empfohlen, eine Erhöhung der tatsächlichen Stundenlöhne 
durchzuführen.  
 

!!! Achtung !!! 
 
Eine Erhöhung der Ist-Löhne (z.B. in Form einer prozentuellen Erhöhung 
oder einer "Parallelverschiebung") wurde im neuen Kollektivvertrag nicht ver-
einbart! 

 
 
Für weitere Auskünfte über den neuen Kollektivvertrag wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständige Landesinnung bzw. Fachvertretung. 
 
 

Bundesinnung der Bildhauer, Binder, Bürsten- und Pinselmacher,  
Drechsler, Korb- und Möbelflechter sowie Spielzeughersteller 

 
Wien, am 17. April 2009 

  
 
 
Komm.Rat Edith Corrieri Mag. Dietmar Schönfuß 
Bundesinnungsmeisterin Geschäftsführer 
 
 
Beilage: 
KV-Löhne und Lehrlingsentschädigungssätze 
 
 
2009-word-3-kv-8-Mag.DS-EM 



EURO EURO
01.05.2009 bis 01.05.2010 bis

Lohngruppen 30.4.2010 30.4.2011

    I.    Spezialfacharbeiter nach dem 3. Jahr nach der Auslehre (mit abgelegter LAP) 8,38          8,55          

   II.   Facharbeiter nach dem 2. Jahr nach der Auslehre 7,75          7,91          

  III.  Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der Auslehre 7,03          7,17          

   IV. Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre 6,82          6,96          

   V.  Hilfsarbeiter 6,77          6,91          

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGEN

im 1. Lehrjahr 106,74      108,87      
im 2. Lehrjahr 135,70      138,41      
im 3. Lehrjahr 162,17      165,41      
im 4. Lehrjahr 175,17      178,67      

KORB- UND MÖBELFLECHTER SOWIE SPIELZEUGHERSTELLER

     NEUE KOLLEKTIVVERTRAGLICHE STUNDENLÖHNE
        UND LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGSSÄTZE

 BILDHAUER,  BINDER, BÜRSTEN- UND PINSELMACHER, DRECHSLER


